
Teilrevision der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde 
Küsnacht 
 
Überführung des Gesundheitsnetzes Küsnacht in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft 
in vollständigem Gemeindeeigentum 
 
Vorlage zuhanden der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 
 
Heute geltende Gemeindeordnung Beantragte Änderungen (FETT) 

Art. 8. Obligatorische Urnenabstimmung Art. 8. Obligatorische Urnenabstimmung 

Die Stimmberechtigten entscheiden an der Urne 
über:  

1. den Erlass und die Änderung der Gemeindeord-
nung 

2. die Bewilligung folgender Ausgaben: 

a. neue einmalige Ausgaben über 
Fr. 5'000'000.– im Einzelfall und neue wieder-
kehrende Ausgaben über Fr. 500'000.– im Ein-
zelfall 

b. den Erwerb von Grundeigentum und von 
beschränkten dinglichen Rechten, die Belastung 
von Grundstücken mit beschränkten dinglichen 
Rechten oder den Verzicht auf beschränkte ding-
liche Rechte im Wert von über Fr. 5'000'000.– im 
Einzelfall bei Grundeigentum im Verwaltungs-
vermögen 

3. den Erlass und die Änderung der Bau- und Zo-
nenordnung, sofern damit Ausgaben von über 
Fr. 5'000'000.– im Einzelfall verbunden sind 

4. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung 

5. den Abschluss und die Änderung von Verträgen 
über die Zusammenarbeit in Form eines Zweck-
verbands, einer gemeinsamen Anstalt oder einer 
juristischen Person des Privatrechts 

6. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen, wenn die Ge-
meinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die 
damit zusammenhängenden neuen Ausgaben 
an der Urne zu beschliessen sind 

7. Verträge über den Zusammenschluss mit ande-
ren Gemeinden 

8. Verträge über Gebietsänderungen von erhebli-
cher Bedeutung 

9. Initiativen, deren Gegenstand der Urnenabstim-
mung unterstehen 

Die Stimmberechtigten entscheiden an der Urne 
über:  

1. den Erlass und die Änderung der Gemeindeord-
nung 

2. die Bewilligung folgender Ausgaben: 

a. neue einmalige Ausgaben über 
Fr. 5'000'000.– im Einzelfall und neue wieder-
kehrende Ausgaben über Fr. 500'000.– im Ein-
zelfall 

b. den Erwerb von Grundeigentum und von 
beschränkten dinglichen Rechten, die Belastung 
von Grundstücken mit beschränkten dinglichen 
Rechten oder den Verzicht auf beschränkte ding-
liche Rechte im Wert von über Fr. 5'000'000.– im 
Einzelfall bei Grundeigentum im Verwaltungs-
vermögen 

3. den Erlass und die Änderung der Bau- und Zo-
nenordnung, sofern damit Ausgaben von über 
Fr. 5'000'000.– im Einzelfall verbunden sind 

4. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung 

5. den Abschluss und die Änderung von Verträgen 
über die Zusammenarbeit in Form eines Zweck-
verbands, einer gemeinsamen Anstalt oder einer 
juristischen Person des Privatrechts 

6. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen, wenn die Ge-
meinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die 
damit zusammenhängenden neuen Ausgaben 
an der Urne zu beschliessen sind 

7. Verträge über den Zusammenschluss mit ande-
ren Gemeinden 

8. Verträge über Gebietsänderungen von erhebli-
cher Bedeutung 

9. Initiativen, deren Gegenstand der Urnenabstim-
mung unterstehen 

10. die Veräusserung von oder die Bestel-
lung einer Nutzniessung an Aktien der Ge-
sundheitsnetz Küsnacht AG 2) 

Art. 13. Weitere Befugnisse  Art. 13. Weitere Befugnisse 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwal-
tung, die Netzanstalt Küsnacht und weitere Trä-
ger öffentlicher Aufgaben 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwal-
tung, die Netzanstalt Küsnacht und weitere Trä-
ger öffentlicher Aufgaben 
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2. die Abstimmung über Initiativen, deren Gegen-
stand nicht der Urnenabstimmung unter-stehen, 
und die Behandlung von Anfrage 

3. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeu-
tung 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen, sofern die Ge-
meinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt 
und die damit verbundenen neuen Ausgaben in 
die Kompetenz der Gemeindeversammlung fal-
len 

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von 
erheblicher Bedeutung sind und bebautes Ge-
biet betreffen 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben 

2. die Abstimmung über Initiativen, deren Gegen-
stand nicht der Urnenabstimmung unter-stehen, 
und die Behandlung von Anfrage 

3. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeu-
tung 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen, sofern die Ge-
meinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt 
und die damit verbundenen neuen Ausgaben in 
die Kompetenz der Gemeindeversammlung fal-
len 

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von 
erheblicher Bedeutung sind und bebautes Ge-
biet betreffen 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben 

7. die Genehmigung des Geschäftsberichts und 
der Jahresrechnung der Gesundheitsnetz 
Küsnacht AG im Sinne eines Weisungsrechts 
an den Gemeinderat, welcher die Aktionärs-
rechte ausübt 2) 

Art. 20. Abs 1. Finanzbefugnisse Art. 20. Abs 1. Finanzbefugnisse 

Der Gemeinderat ist zuständig für: 

1. den Ausgabenvollzug 

2. die Bewilligung folgender Ausgaben: 

a. gebundene Ausgaben 

b. im Budget enthaltene neue einmalige Ausga-
ben bis und mit Fr. 500'000.– im Einzelfall und 
neue wiederkehrende Ausgaben bis und mit 
Fr. 150'000.– im Einzelfall 

c. im Budget nicht enthaltene neue einmalige 
Ausgaben bis und mit Fr. 300'000.– im Einzel-
fall, höchstens bis und mit Fr. 2'500'000.– im 
Jahr, und neue wiederkehrende Ausgaben bis 
und mit Fr. 150'000.– im Einzelfall, höchstens 
bis und mit Fr. 300'000.– im Jahr 

d. den Erwerb von Grundeigentum und von be-
schränkten dinglichen Rechten, die  
Belastung von Grundstücken mit beschränk-
ten dinglichen Rechten oder den Verzicht auf 
beschränkte dingliche Rechte im Wert von bis 
und mit Fr. 2'000'000.– im Einzelfall bei 
Grundeigentum im Verwaltungsvermögen 

3. die Investition in Liegenschaften des Finanzver-
mögens bis und mit Fr. 5'000'000.– im Einzelfall 

4. den Erwerb von Grundeigentum und von be-
schränkten dinglichen Rechten im Wert von bis 
und mit Fr. 10'000'000.– im Einzelfall sowie den 
Verkauf von Grundeigentum, die Belastung von 
Grundstücken mit beschränkten dinglichen 
Rechten oder den Verzicht auf beschränkte 
dingliche Rechte im Wert von bis und mit Fr. 
5'000'000.– im Einzelfall bei Grundeigentum im 

Der Gemeinderat ist zuständig für: 

1. den Ausgabenvollzug 

2. die Bewilligung folgender Ausgaben: 

a. gebundene Ausgaben 

b. im Budget enthaltene neue einmalige Aus-
gaben bis und mit Fr. 500'000.– im Einzel-
fall und neue wiederkehrende Ausgaben bis 
und mit Fr. 150'000.– im Einzelfall 

c. im Budget nicht enthaltene neue einma-
lige Ausgaben bis und mit Fr. 300'000.– im 
Einzelfall, höchstens bis und mit 
Fr. 2'500'000.– im Jahr, und neue wieder-
kehrende Ausgaben bis und mit 
Fr. 150'000.– im Einzelfall, höchstens bis 
und mit Fr. 300'000.– im Jahr 

d. den Erwerb von Grundeigentum und 
von beschränkten dinglichen Rechten, die 
Belastung von Grundstücken mit be-
schränkten dinglichen Rechten oder den 
Verzicht auf beschränkte dingliche Rechte 
im Wert von bis und mit Fr. 2'000'000.– im 
Einzelfall bei Grundeigentum im Verwal-
tungsvermögen 

3. die Investition in Liegenschaften des Finanzver-
mögens bis und mit Fr. 5'000'000.– im Einzelfall 

4. den Erwerb von Grundeigentum und von be-
schränkten dinglichen Rechten im Wert von bis 
und mit Fr. 10'000'000.– im Einzelfall sowie den 
Verkauf von Grundeigentum, die Belastung von 
Grundstücken mit beschränkten dinglichen 
Rechten oder den Verzicht auf beschränkte 
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Finanzvermögen 

5. die Gewährung von Darlehen an die Netzanstalt 
Küsnacht, solange deren gesamte Verpflichtung 
gegenüber der Gemeinde Küsnacht 
Fr. 20'000'000.– nicht übersteigt. Weiter-
gehende Kreditgewährungen richten sich nach 
der allgemeinen Finanzkompetenzordnung 

6. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an 
der Urne oder an der Gemeindeversammlung 
beschlossen worden sind, sofern keine Kredit-
überschreitung vorliegt 

 

dingliche Rechte im Wert von bis und mit Fr. 
5'000'000.– im Einzelfall bei Grundeigentum im 
Finanzvermögen 

5. die Gewährung von Darlehen an die Netzanstalt 
Küsnacht, solange deren gesamte Verpflichtung 
gegenüber der Gemeinde Küsnacht 
Fr. 20'000'000.– nicht übersteigt. Weiter-
gehende Kreditgewährungen richten sich nach 
der allgemeinen Finanzkompetenzordnung 

5a. die Gewährung von Darlehen an die Ge-
sundheitsnetz Küsnacht AG, solange deren 
gesamte Verpflichtung gegenüber der Ge-
meinde Küsnacht Fr. 20'000'000.– nicht über-
steigt. Weitergehende Kreditgewährungen 
richten sich nach der allgemeinen Finanz-
kompetenzordnung 2) 

6. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an 
der Urne oder an der Gemeindeversammlung 
beschlossen worden sind, sofern keine Kredit-
überschreitung vorliegt 

 Art. 46a Gesundheitsnetz Küsnacht AG 2) 

- 1 Unter dem Namen Gesundheitsnetz Küsnacht 
AG besteht eine gemeinnützige Aktiengesell-
schaft des Privatrechts im Alleineigentum der 
Gemeinde. 
2 Die Gesellschaft erbringt Leistungen in den 
Bereichen Wohnen, Beratung, Pflege und Be-
treuung betagter und/oder pflegebedürftiger 
Menschen und ihrer Angehörigen. Sie bewirt-
schaftet im Rahmen ihrer Aufgaben insbesonde-
re die Liegenschaften Wangensbach, Tägerhal-
de und Tägermoos. 
3 Die Gemeinde überträgt der Gesellschaft per 
1. Januar 2024 die Aufgaben gemäss Pflegege-
setz für eine bedarfs- und fachgerechte stationä-
re und ambulante Alters- und Pflegeversorgung 
sowie Beratung und Information der Einwohne-
rinnen und Einwohner. Die Aufgabenerfüllung 
wird in der Verordnung über die Gesundheits-
netz Küsnacht AG und mittels Leistungsverein-
barung, die der Gemeinderat und die Gesell-
schaft abschliessen, konkretisiert. 
4 Die Gesellschaft finanziert sich selbst über die 
Beiträge der Hotellerie-, Betreuungs- und Pflege-
taxen. Die Restfinanzierungsbeiträge im Bereich 
Pflegekosten übernimmt die zuständige Ge-
meinde.  
5 Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
der Gesellschaft sind für die strategische und 
operative Führung verantwortlich. Der Gemein-
derat nimmt die Aufsicht über die Gesellschaft 
sowie die Ausübung der Aktionärsrechte wahr. 
6 Die Gemeinde räumt der Gesellschaft ein selb-
ständiges und dauerndes Baurecht zulasten der 
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Grundstücke Wangensbach (Teil Kat. Nr. 12477, 
ohne Remise, Landhaus und Umgebung), Tä-
gerhalde (Kat. Nrn. 9360 und 12902) und Täger-
moos (Kat. Nr. 9464) ein. Die Eckwerte der Bau-
rechtsverträge zwischen der Gemeinde und der 
Gesundheitsnetz Küsnacht AG sind in der Ver-
ordnung über die Gesundheitsnetz Küsnacht AG 
geregelt. 
7 Die weiteren Grundsätze für die Gründung und 
Führung der Gesundheitsnetz Küsnacht AG sind 
in der Verordnung über die Gesundheitsnetz 
Küsnacht AG geregelt. 

Art. 50. Teilrevisionen Art. 50. Teilrevisionen 
1 Die an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 
angenommene Änderung der Gemeinde-ordnung 
tritt nach der Genehmigung durch den Regierungs-
rat am 1. Juli 2022 in Kraft. 

1 Die an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 
angenommene Änderung der Gemeinde-ordnung 
tritt nach der Genehmigung durch den Regierungs-
rat am 1. Juli 2022 in Kraft. 
2 Die an der Urnenabstimmung vom 18. Juni 
2023 angenommene Änderung der Gemeinde-
ordnung tritt nach der Genehmigung durch den 
Regierungsrat am 1. Januar 2024 in Kraft. 2) 
 

 
2) Teilrevision der Gemeindeordnung 
An der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 
angenommen. Vom Regierungsrat des Kantons 
Zürich genehmigt am xxx. In Kraft per 1. Januar 
2024. 

 


